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a) Maßstab aller unternehmerischen Entscheidungen des In
solvenzverw alters im Rahmen einer Betriebsfortführung ist 
der Insolvenzzw eck der bestmöglichen gem einschaftlichen 
Befriedigung der Insolvenzgläubiger sow ie das von den G läu 
bigern gem einschaftlich beschlossene Verfahrensziel -  A b 
wicklung des Unternehm ens, Veräußerung oder Insolvenz
plan -  als Mittel der Zweckerreicluing.
b) D er dem  Insolvenzverw alter bei unternehmerischen En t
scheidungen zustehende Erm essensspielraum  ist überschrit
ten, wenn die Maßnahme aus der Perspektive ex ante ange
sichts der mit ihr verbundenen Kosten, Aufw endungen und 
Risiken im H inblick auf die Pflicht des Insolvenzverw alters, 
die M asse zu sichern und zu wahren, nicht mehr vertretbar ist.
c) § 93 A bs. 1 Satz 2 A k tG  ist nicht entsprechend auf die 
H aftung des Insolvenzverw alters bei unternehmerischen E n t
scheidungen anzuwenden.
d) R äum t das G esetz  der G läubigerversam m lung keine Ent- 
scheidungs- oder Zustim m ungskom petenz ein, haben ihre 
Beschlüsse grundsätzlich keine Ausw irkungen darauf, ob der 
Insolvenzverw alter einen M asseschaden pflichtw idrig und 
schuldhaft herbeigeführt hat.
e) Bestellt das Insolvenzgericht einen Sonderinsolvenzver
walter, um gegen den Verwalter gerichrete Ansprüche auf 
E rsatz eines Schadens geltend zu machen, den die Insolvenz
gläubiger gem einschaftlich durch eine Verm inderung des zur 
Insolvenzm asse gehörenden Verm ögens erlitten haben, ist der 
Sonderinsolvenzverw alter befugt, den vollständigen G esam t
schaden geltend zu machen, auch sow eit er bei M assegläu bi
gern eingetreten ist.
f) § 92 Satz 2 In sO  ist entsprechend auf die A nsprüche der 
M assegläubiger aus § 60 InsO  anzuwenden, wenn der von 
ihnen gem einschaftlich erlittene Schaden durch eine Schm ä
lerung der Insolvenzm asse nach A nzeige der M asseunzuläng
lichkeit eintritt.
g) D as Protokoll der G läubigerversam m lung hat im Scha
densersatzprozess gegen den Insolvenzverw alter keine nega
tive Bew eiskraft dahin, dass nicht protokollierte Erklärungen 
nicht abgegeben wurden.
h) D ie gefassten Beschlüsse der G läubigerversam m lung sind
zu protokollieren....................................................................................  90

D as Vertretungsrecht nach § 1629 A bs. 2 Satz 2 B G B  um fasst 
nicht die Befugnis des O bhutselternteils, für sein K ind eine 
V ereinbarung über die R ückübertragung der U nterhalts
ansprüche i.S.v. § 33 Abs. 4 Satz 1 S G B  II zu schließen...........  122
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